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Zur beſſeren Heranbildung guter Mägde wurde verſucht , wohl —

erfahrene und ehrenwerte Hausfrauen zu bewegen , junge Mädchen ,

welche die Dienſtbotenſchule beſucht hatten , zur Ausbildung in allen

hausmütterlichen , in jedem Haushalt vorkommenden Kenntniſſen bei

ſich aufzunehmen und wie Kinder des Hauſes — „ dem Willen

der Herrſchaft und ſomit auch nötigen Falles der väterlichen

Zucht übergeben , nicht minder aber einer väterlichen Liebe em⸗

pfohlen “ — zu behandeln , zum Kirchgang und „allem guten Geiſt der⸗

Ordnung “ anzuhalten , aber auch denſelben die ſonſt den Dienſtboten ,

zukommende Selbſtändigkeit und Erholungszeit zu gewähren . Die

Mädchen mußten ſich zu wenigſtens einjährigem Dienſt gegen den

üblichen Lohn , zu welchem die Polizei — um die Hausfrau zu er⸗

leichtern — jährlich 20 fl. beitrug , verpflichten . Um die Er⸗

munterung zu längerem Dienen zu geben, wurde aus einer von dem

Freiherrn von Palm gemachten Stiftung „ zur Beförderung der

Moral und Polizei “ jährlich eine mäßige Summe zu einem „ Karls⸗

ruher Mädchen - Inſtitut “ verwendet und teils zu Schulpreiſen für
die beſten Schülerinnen , teils zu Dienſtpreiſen für ſolche Mädchen ,

die wenigſtens ein Jahr lang bei einer und derſelben Herrſchaft treu

gedient haben , beſtimmt .
Alle dieſe gemeinnützigen Einrichtungen überdauerten die Dienſt⸗

zeit ihres Begründers , des Freiherrn von Drais , der ſchon im ,

Jahre 1803 zum Präſidenten des Hofgerichts in Raſtatt ernannt

wurde , nur um wenige Jahre , und wurden —teilweiſe in anderer

Form —erſt viel ſpäter wieder in ' s Leben gerufen .

Straßenpolizei .

Mit der Vergrößerung und dem allmählich eintretenden wirt⸗

ſchaftlichen Aufſchwung der Reſidenzſtadt mußten auch die polizei⸗

lichen Maßnahmen für eine verbeſſerte Pflege der Straßen

und des ſtädtiſchen Verkehres Schritt zu halten ſuchen. Die

Stadtbeleuchtung wurde im Laufe der Jahre vervollſtändigt , ſo daß

man ſich im März 1811 genötigt ſah , ein Dritteil mehr als bisher

von den Hauseigentümern als Beitrag zur Stadtbeleuchtung einziehen

zu laſſen ; gleichzeitig wurde der Beitrag der Mieter von ¼ Kreuzer

auf 1 Kreuzer vom Gulden jährlicher Hausmiete erhöht . Zur

Reinhaltung der Straßen wurde mit Strafandrohung das regelmäßige
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Kehren der Straßen , Bürgerſteige und Rinnen , das Begießen der —

ſelben , das in der heißen Jahreszeit täglich zweimal vorzunehmen

war , angeordnet . Den Kindern wurde die herkömmliche Unart ver⸗

boten , auf offener Straße mit Steinen zu werfen , auf den Bau⸗

plätzen zu klettern , unvorſichtiger Weiſe vor Wagen und Pferde zu

treten . Herrenloſe Hunde durften nicht umherlaufen und es wurde

jedermann erlaubt , ſolche niederzuſchlagen ; für alle großen Hunde ,
mit Ausnahme der eigentlichen Jagd - und Windhunde wurde bei

Strafe von 1 fl. 30 kr . das Tragen von Maulkörben vorgeſchrieben .
Das Entleeren von Abtritten und das Wegfahren von Dünger war

für die heiße Jahreszeit unbedingt unterſagt , während der übrigen
Monate nur zu beſtimmten Nachtſtunden geſtattet . Um Vorüber⸗

gehende vor Beſchädigung zu bewahren , wurde verfügt , daß Blumen⸗

töpfe nur hinter hölzernen Latten oder eiſernen Stangen vor die

Fenſter geſtellt werden dürfen . Der kindiſche Mutwille , neu ange —

ſtrichene Häuſer oder Mauern „mit albernen Strichen “ zu bemalen ,

wurde bei Strafe von 2 fl . , wofür die Eltern haftbar waren , und

der Verpflichtung , den Wiederanſtrich zu beſtreiten , verboten . Den

Knaben wurde das Führen von Armbrüſten ( „Spielwerken , die ihnen
und andern gefährlich werden können “) unterſagt . Denen , die damit

die Straße betraten , wurden ſie von den Polizeidienern abgenommen ,
Eltern oder Pfleger traf eine Strafe von 1 fl. Nachdem ſchon

früher das Austreiben von Rindvieh durch die Reſidenzſtadt unter —

ſagt worden war , wurde im Jahre 1806 auch der Austrieb der

Schweine verboten und das Umherlaufen einzelner Rinder und

Schweine in den Straßen mit einer Strafe von 30 kr . für jedes
Stück und im Jahre 1809 das Hetzen des Viehs mit Hunden mit

einer Strafe von 5 fl. bedroht . Ueber die Freihaltung der Straßen
und Fußwege von Laſtfuhrwerk , unbeſpannten Wagen , über das

Lagern von Baumaterialien , von Fäſſern , Dielen und andern Gerät⸗

ſchaften vor den Häuſern , wurden Vorſchriften erlaſſen und die Be —

leuchtung ſolcher Verkehrshinderniſſe bei Nacht angeordnet . Es

wurde auch Vorkehr getroffen , daß Fußgänger nicht durch zu nahes

Beifahren herrſchaftlicher Wagen an Thore und Thüren der Häuſer
und unnötiges Halten derſelben auf den Fußwegen beläſtigt wurden ,

und überhaupt in Anſehung des Reitens und Fahrens in der Stadt

eine ſtrenge Ordnung gehandhabt , deren einzelne Beſtimmungen von
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Zeit zu Zeit in Erinnerung gebracht wurden ; insbeſondere wurde

bei Vermeidung einer Strafe von 1 fl. 30 kr . im Februar 1811

das Verbot des Reitens und Fahrens „auf den Fußpfaden der aller⸗

wärts breit genug angelegten Straßen in - und außerhalb der Reſi⸗

denz “ erneuert . In der Nähe des Schauſpielhauſes durften die

Wagen nur im Schritt fahren und mußten ſich beim Warten in

eine Reihe hinter einander ſtellen . Wer ſich gegen dieſe Vorſchrift

verfehlte , wurde mit einer Strafe von 2 fl. belegt , wer an den „ zur

Verſchönerung der Straßen angebrachten Bäumen “ etwas beſchä⸗
digte , wurde außerdem zum Erſatz angehalten . Als im Auguſt 1806

die Polizei wahrnahm , daß innerhalb der Stadt einige Raketen ab⸗

gebrannt wurden , ohne daß dazu die Erlaubnis eingeholt worden

war , gab ſie die Erläuterung , daß das Verbot des Schießens inner⸗

halb und in der Nähe der Stadt auch die Abbrennung jeder Art

von Feuerwerk begreife und daß zu derartigen Veranſtaltungen nicht
nur die polizeiliche Erlaubnis einzuholen , ſondern auch bei dem

Stadtkommandanten Anzeige zu erſtatten ſei , „ damit man teils der

gehörigen Vorſicht im Voraus verſichert ſeie , teils aber Niemand

unnötig allarmiert werden möge“ .
Die Polizei ſah ſich durch unſchickliches Betragen des Publi⸗

kums auch genötigt , Maßregeln zum Schutze der Anlagen des Schloß —

gartens zu treffen . Schon am 31 . März 1800 hatte die Polizei⸗
deputation ſolche , welche durch Abbrechen von Blumen , durch Be —

ſchädigung an Gewächſen oder Mauerwerk , durch unziemliches Lärmen

und andern groben Unfug ſich „ des Genuſſes unwürdig zeigten , den

Sereniſſimus den Einwohnern der Reſidenz durch Offnen ſeiner
Gärten gewährte “, mit Strafen bedroht . Im Mai 1801 wurde

dieſe Drohung erneuert und angekündigt , daß jenen , welche ſich gegen

dieſe Vorſchrift vergingen , ohne Unterſchied des Standes , der Spazier⸗

gang in den fürſtlichen Gärten auf ein Jahr und länger unterſagt
werde . Auch das ſchon früher ergangene Verbot des Tabakrauchens
auf den Promenaden des vorderen und hinteren Schloßgartens wurde

ſo häufig übertreten , daß im Juni 1801 dasſelbe unter Androhung
einer Strafe von 1 fl. in Erinnerung gebracht werden mußte . Im

Juni 1806 wurden ſehr eingehende Vorſchriften für die Beſucher
der Schloßgärten erlaſſen , da in dieſen allerlei Exceſſe begangen
worden waren . Die übertretungen wurden mit anſehnlichen Geld⸗
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ſtrafen geahndet . Daß ſolche häufig und in höchſt unziemlicher Art

vorgekommen waren , geht daraus hervor , daß jetzt das Publikum

aufmerkſam gemacht wurde , die neu aufgeſtellten Wachen ſeien des

Nachts bei ihren Patrouillengängen mit geladenen Gewehren bewaffnet ,
und daß die Warnung erging , „ſich vor Beſchädigung zu hüten , die

derjenige , ſo auf Anrufen nicht gleich ſtille ſteht , zu befürchten hat . “

Auch das Verbot , die Friedrichsthaler , Grabener und Stu⸗

tenſeer Allee im Hardtwalde mit Fuhren , zu Pferd und zu Fuß

zu paſſieren , wurde im Jahre 1806 unter Strafandrohung in Erin⸗

nerung gebracht . Es ſcheint , daß überhaupt die öffentlichen Anlagen
in Karlsruhe nicht genügend vor Beſchädigung ſeitens des Publikums

geſchützt waren . Denn im Mai 1807 ſah ſich die Polizeideputation
auch dazu veranlaßt , den Schutz der Beiertheimer Anlagen und der

vor dem Ettlinger Thor angelegten Pflanzungen durch Androhung
von Geldſtrafen , Leiſtung von Schadenerſatz , „auch nach Befund der

Unſtände einer angemeſſenen Leibesſtrafe beſonders im Falle des

Mutwillens und der Bosheit “ zu ſichern .
Im Faſanengarten waren ebenfalls Unordnungen verübt und

dadurch die Zucht der Faſanen geſtört worden . Die Hofverwaltung
ſah ſich deshalb im April 1811 bewogen , den Garten fortan ſchließen

zu laſſen und den Eintritt für ſolche , die dort Geſchäfte hatten oder

die Faſanerieanlage ſehen wollten , von einer Meldung beim Thor⸗

wart und im Faſaneriegebäude abhängig zu machen . Es wurde

auch allen Perſonen , die „ etwa einige die Eingänge der Faſanerie zu⸗

fällig öffnende Schlüſſel “ beſaſſen , deren Gebrauch aufs Strengſte

unterſagt .

Marktpolizei
Handel und Wandel auf dem Markt und ſonſt wurde eben⸗

falls durch die Polizeideputation ſtreng geregelt . Der Ungebühr der

Holzmeſſer trat eine Polizeiordnung entgegen , welche die in Geld

—nicht mehr wie früher in Holz — zu entrichtende Meßgebühr

genau feſtſtellte und eine ſcharfe Überwachung der Meßſtangen , deren

ſich die Holzmeſſer bedienten , einführte . Auch die Abgabe des Holzes
und deſſen Preis wurde durch eine Polizeiverordnung geregelt . Der

Preis des geflözten Buchenholzes auf dem Holzplatz wurde auf 11 ,

des Tannen⸗ , Erlen⸗ oder Eichenholzes auf 9 fl. für das Klafter
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